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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Gemeinde Schönefeld ist verpflichtet im Rahmen der 

EU-Umgebungslärmrichtlinie eine Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung durchzu-

führen. Die EU-Umgebungslärmrichtlinie ist über das Bundesimmissionsschutzge-

setz (BImSchG §§ 47 a-f) und die Verordnung zur Lärmkartierung (34. BImSchV, 

Bundesimmissionsschutzverordnung) in nationales Recht umgesetzt. Mit der Richt-

linie soll im Rahmen der Europäischen Union ein gemeinsames Konzept festgelegt 

werden, um vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigungen, 

durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. 

 

Dazu gilt es in einem ersten Schritt die Belastung durch Umgebungslärm anhand 

von Lärmkarten und Betroffenheitsanalysen für den Straßen-, Schienen- und Flug-

verkehrslärm zu ermitteln.  

 

In einem zweiten Schritt sind auf Grundlage der ermittelten Lärmkarten und der 

Identifizierung von sogenannten Lärmschwerpunkten, dies sind Abschnitte bzw. Be-

reiche mit einer hohen Anzahl betroffener Einwohner, konkrete Lärmminderungs-

maßnahmen zu erörtern und schließlich im Lärmaktionsplan festzuschreiben. Ziel ist 

es, hohe Lärmbelastungen der Bewohner von Schönefeld zu verringern bzw. nicht 

weiter ansteigen zu lassen.  

 

Die Gemeinde Schönefeld hat bereits 2005 und 2012 Lärmaktionspläne (Stufe 1 

und 2) aufgestellt. Die Maßnahmen der vorangegangenen Stufen sind zu evaluie-

ren. 

 

Ein Lärmaktionsplan ist für Ballungsräume über 100.000 Einwohner, für Hauptver-

kehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeu-

gen pro Jahr (dies entspricht einem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkom-

men – DTV von 8.200 Kfz/24h), für Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrs-

aufkommen von mehr als 30.000 Zügen pro Jahr und für Großflughäfen mit einem 

Verkehrsaufkommen von mehr als 50.000 Bewegungen pro Jahr zu erstellen.  
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Für die Gemeinde Schönefeld ist die Beeinträchtigung durch Straßenverkehrslärm 

auf den folgenden Straßen zu untersuchen: 

 

- Bundesautobahn A 10 

- Bundesautobahn A 113 

- Bundesautobahn A 117 

- Bundesstraße B 96 

- Bundesstraße B 96a 

- Landesstraße L 75 

- Landesstraße L 752 

 

Die Bahnstrecke des Berliner Außenrings, welche durch die Gemeinde Schönefeld 

führt, weist Belastung über 30.000 Zügen pro Jahr auf und ist daher ebenfalls in der 

Lärmaktionsplanung zu berücksichtigen. Die Lärmaktionsplanung für den Schienen-

verkehrslärm ist seit dem 01.01.2015 für Haupteisenbahnstrecken des Bundes 

durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zu bearbeiten. Aufgrund einer ganzheitli-

chen Lärmbetrachtung im Zuge der Lärmaktionsplanung werden die vom EBA erar-

beiteten Ergebnisse und Maßnahmen in der vorliegenden Untersuchung mit aufge-

führt. 

 

Ebenso verhält es sich mit dem Fluglärm. Die Kartierung, Auswertung und das 

Maßnahmenkonzept des für die Gemeinde Schönefeld maßgebenden Fluglärms bei 

Inbetriebnahme des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) wurde durch das Minis-

terium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) durchgeführt. 

Die Ergebnisse des MLUL zur Fluglärmbelastung werden im Folgenden mit betrach-

tet. 

 

Die Lärmkartierung für die Immissionsquellen Straßen- und Schienenverkehrslärm 

beinhaltet die Lärmpegel LDEN (Tag-Abend-Nacht, 24-Stunden-Wert) und LNight 

(Nacht, 22 bis 6 Uhr) in einer Höhe von 4 m und soll auf Basis aktueller Verkehrsda-

ten erstellt werden.  
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Gemäß Anhang IV, Ziffer 1 der EU-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung 

von Umgebungslärm ist die Lärmkartierung für die aktuelle, frühere oder vorherseh-

bare Lärmsituation zu erstellen. Im Zuge der Fluglärmbetrachtung wurde die vorher-

sehbare Lärmsituation anhand des Flugverkehrs im Prognosejahr 2023 bezogen auf 

den Flughafen BER1 als Grundlage der Lärmberechnung gewählt.  

Mit Hilfe der Lärmkartierungen sind Betroffenheiten zu analysieren, die dann für die 

Definition von Lärmminderungsmaßnahmen die Ausgangsbasis bilden. 

Entsprechend dem Anhang IV der EU-Umgebungslärmrichtlinie sind folgende Min-

destanforderungen an die Lärmkartierung formuliert: 

- Darstellung der Lärmsituation, ausgedrückt durch die Lärmindizes (LDEN, LNight)

- Darstellung von Überschreitungen festgelegter Grenzwerte

- geschätzte Anzahl an Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern, die einem

bestimmten Wert eines Lärmindexes ausgesetzt sind

- geschätzte Anzahl der Wohnbevölkerung in einem lärmbelasteten Gebiet

Die Mindestanforderungen an die Aktionspläne sind im Anhang V der EU-

Umgebungslärmrichtlinie formuliert. Lärmaktionspläne müssen zu den nachfolgen-

den Punkten Aussagen enthalten: 

- Beschreibung der Bereiche, die zu berücksichtigen sind

- zuständige Behörde

- rechtlicher Hintergrund

- Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten

- Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind,

sowie Angaben von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen

- Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung

- bereits vorhandene und geplante Maßnahmen zur Lärmminderung

1 geplante Inbetriebnahme 2020 
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- Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten 5 Jahre geplant

haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete

- langfristige Strategie

- finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsana-

lyse, Kosten-Nutzen-Analyse

- geplante Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergebnis-

se des Lärmaktionsplanes

- Schätzwert für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen

Gemäß Anhang VI der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist der Kommission eine Zu-

sammenfassung des Lärmaktionsplanes von nicht mehr als 10 Seiten zu übermit-

teln. Das MLUL stellt hierfür eine Excel-Vorlage bereit, die nach Abschluss des 

Lärmaktionsplans ausgefüllt an die Landesbehörde zu übermitteln ist.  

2 VORGEHEN UND METHODIK 

2.1 Verfahrensablauf 

Ausgehend von den Ergebnissen der Lärmkartierung sind Aktionspläne auszuarbei-

ten, mit denen sich die identifizierten Lärmprobleme und Lärmauswirkungen min-

dern lassen.  

Es ergeben sich folgende Schritte der Lärmaktionsplanung: 

1. Lärmkartierung und Betroffenheiten

- Auswertung der Lärmkartierung (Pegelhöhe, Zahl betroffener Einwohner)

- Ermittlung ggf. weiterer relevanter Lärmquellen oder Belastungsschwerpunkte

- Ausweisung von Lärm- und Konfliktsituationen anhand der Lärmkarten

- Identifikation von räumlichen Lärmschwerpunkten

- ggf. Ermittlung ruhiger, schützenswerter Gebiete

- Evaluation der bisherigen Lärmaktionsplanung

- Erörterung und Bewertung von Lärmminderungsmaßnahmen in den Gremien
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2. Zielformulierung und Berichtsentwurf

- Festlegung von kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen zur Lärmminderung

- Erstellung eines Berichtsentwurfes zur Lärmaktionsplanung

- Beschluss zur öffentlichen Auslegung

3. Beteiligungen

- Mitwirkung der Öffentlichkeit

- Beteiligung der betroffenen externen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher

Belange sowie betroffener Bereiche der eigenen Verwaltung

4. Abwägung und Entwurf Abschlussbericht

- Auswertung des Beteiligungsverfahrens

- Abwägung der Hinweise und Einwendungen

- Entwurf Abschlussbericht

5. Beschluss und Bekanntmachung des Lärmaktionsplanes

- Verabschiedung des Lärmaktionsplanes in den Gremien

- Bekanntmachung des Lärmaktionsplanes

- Information betroffener Behörden, Träger öffentlicher Belange

- Meldung der Ergebnisse an das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt

und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MLUL) unter Berücksichtigung

eventueller Vorgaben zur Berichterstattung

6. Umsetzung

- Umsetzung der im Lärmaktionsplan festgeschriebenen Maßnahmen durch die

zuständigen Behörden

- Berücksichtigung von Lärmschutzbelangen in kommunalen Planungen

- regelmäßige Aktualisierung und Fortschreibung des Lärmaktionsplanes (mindes-

tens 5-jährlich)
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Die im Lärmaktionsplan genannten Lärmminderungsmaßnahmen sind als Willens-

bekundung der Gemeinde Schönefeld zu werten, die keine Rechtsbindung für den 

zuständigen Baulastträger hat. Dieser ist zur Prüfung der Maßnahmenvorschläge im 

Rahmen der nationalen und verwaltungstechnischen Vorschriften verpflichtet. Die 

Gemeinde Schönefeld muss hierzu einen Antrag beim jeweiligen Baulastträger stel-

len.  

2.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit den §§ 47 a – f BImSchG wurde die Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung 

und Bekämpfung von Umgebungslärm in nationales Recht umgesetzt. Danach gel-

ten die Anforderungen der Anhänge IV (für Lärmkarten), V (für Aktionspläne) und VI 

(für die zu übermittelnden Angaben) der Richtlinie direkt. Konkretisierend ist für die 

Lärmkartierung die Verordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV am 

16.03.2006 in Kraft getreten. Als zugehöriges untergesetzliches Regelwerk wurden 

- die Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen

(VBUS),

- die Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienenwe-

gen (VBUSch),

- die Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen

(VBUF) und

- die Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie- 

und Gewerbe (VBUI) sowie

- die Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch

Umgebungslärm (VBEB)

bekannt gemacht. Als weitere Arbeitshilfe hat die Bund-Länderarbeitsgemeinschaft 

für Immissionsschutz (LAI) in ihrer 133. Sitzung am 22. / 23.03.2017 für die dritte 

Stufe der Lärmkartierung / Lärmaktionsplanung überarbeitete und aktualisierte 

„Hinweise zur Lärmaktionsplanung“ verabschiedet. 
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2.3 Zuständige Behörde und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Gemäß § 47e des BImSchG sind die zuständigen Behörden für die Lärmaktionspla-

nung die Gemeinden (oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden). Zuständig 

für die Aufstellung des vorliegenden Lärmaktionsplans ist die Gemeinde Schönefeld, 

Hans-Grade-Allee 11, 12529 Schönefeld.  

Die Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung für Haupteisenbahnstrecken des Bun-

des liegt seit 2015 in der Hand des Eisenbahn-Bundesamtes. 

Der Fluglärm fällt ebenfalls in die Zuständigkeit der betroffenen Gemeinden. Für den 

Flughafen Berlin Brandenburg wurde hinsichtlich einer einheitlichen und qualifizier-

ten Darstellung der Lärmauswirkungen eine interkommunale Arbeitsgemeinschaft 

gebildet, in der die von der Fluglärmkartierung betroffenen Gemeinden 

(u.a. Schönefeld) sowie das MLUL und das LfU vertreten sind. Die Arbeitsgemein-

schaft hat einen "Rahmenplan zur Lärmaktionsplanung im Umfeld des Flughafens 

Berlin Brandenburg (Teilaspekt Fluglärm)" erstellt, welcher die einzelnen Kommu-

nen in ihrer Lärmaktionsplanung bezüglich des Fluglärms unterstützen soll. 

Der § 47d Abs. 3 des BImSchG sieht, bezugnehmend auf den Artikel 8, Abs. 7 der 

Richtlinie, eine Mitwirkung der Öffentlichkeit vor:  

„Die Öffentlichkeit wird zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält 

rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und Überprüfung der 

Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichti-

gen. Die Öffentlichkeit ist über die betroffenen Entscheidungen zu unterrichten. Es 

sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der 

Beteiligung vorzusehen.“ 

Art und Umfang der Öffentlichkeitsbeteiligung sind dabei nicht explizit geregelt. Be-

währt hat sich eine Öffentlichkeitsbeteiligung, die sich an dem Verfahren zur Bau-

leitplanung orientiert. 
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Die 1. und 2. Stufe der Lärmaktionsplanung (2007 und 2012) steht für die Öffent-

lichkeit nach wie vor auf der Internetseite der Gemeinde zur Verfügung. Die Lärm-

kartierungen der einzelnen Lärmquellen (Straße, Schiene, Luft) können ebenfalls 

online eingesehen werden2. Des Weiteren ist eine Beteiligung der Bevölkerung im 

Rahmen der öffentlichen Auslegung des Berichtsentwurfs zur 3. Stufe der Lärmakti-

onsplanung vorgesehen. 

2.4 Schutz ruhiger Gebiete 

Zu Schutz ruhiger Gebiete sieht die Strategie der Lärmaktionsplanung im Land 

Brandenburg (Stand 27.03.2017) das folgende Verfahren vor. Ruhige Gebiete auf 

dem Land sollen keinem Verkehrs-, Industrie-, Gewerbe- oder Freizeitlärm ausge-

setzt sein. Somit kommen insbesondere großflächige Gebiete, die keinen anthropo-

genen Geräuschen ausgesetzt sind (z.B. Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder 

Freizeitlärm; möglich sind jedoch Geräusche durch forst- und landwirtschaftliche 

Nutzung), für den Schutz gegen eine Zunahme des Lärms in Frage. Soweit keine 

relevanten Lärmbelastungen vorliegen, können auch reine Wohngebiete als ruhige 

Gebiete geschützt werden. Ein LDEN- Wert in Höhe von 40 dB(A) sollte jedoch nicht 

überschritten sein. Ruhige Gebiete auf dem Land sind definitionsgemäß außerhalb 

der kartierten Bereiche zu erwarten.  

Als ruhige Gebiete in Ballungsräumen kommen ruhige Landschaftsräume in Frage, 

deren überwiegender Teil der Fläche eine Lärmbelastung von weniger als 

LDEN = 50 dB(A) aufweist. Bei einer Fläche von mehr als 4 km² kann in der Regel 

davon ausgegangen werden, wenn in den Randbereichen ein LDEN-Wert in Höhe 

von 55 dB(A) nicht überschritten wird und keine erheblichen Lärmquellen in der Flä-

che vorhanden sind.  

2  Straßenverkehr: http://maps.brandenburg.de/apps/laerm_strasse_2017/ 
Schienenverkehr: http://laermkartierung1.eisenbahn-bundesamt.de/mb3/app.php/application/eba 
Luftverkehr: https://mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Laermkarte-BER-LDEN2023.pdf 

https://mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Laermkarte-BER-LNight2023.pdf 
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Innerhalb und außerhalb von Ballungsräumen steht es der Plan aufstellenden Be-

hörde darüber hinaus auch frei, innerstädtische Erholungsflächen als ruhige Gebiete 

festzusetzen und vor einer Zunahme des Lärms zu schützen, sofern sie von der Be-

völkerung als ruhig empfunden werden. Hierbei kann es sich beispielsweise auch 

um Kurgebiete, Krankenhausgebiete, reine und allgemeine Wohngebiete sowie Na-

turflächen, Grünanlagen, Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Flächen handeln, die 

dem Aufenthalt zur Erholung oder zur sozialen Kontaktpflege dienen. 

In der 1. und 2. Stufe der Lärmaktionsplanung der Gemeinde Schönefeld wurden 

bisher keine ruhigen Gebiete festgesetzt. 

3 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Die Gemeinde Schönefeld befindet sich in Brandenburg und grenzt unmittelbar süd-

lich an Berlin. Derzeit leben in der Gemeinde Schönefeld ca. 14.625 Einwohner3. 

Die Gemeinde hat die folgenden Ortsteile (vgl. Abbildung 2), die sich auf einer Flä-

che von ca. 82,9 km² ausdehnen: 

- Schönefeld

- Großziethen

- Kiekebusch

- Selchow

- Waltersdorf

- Waßmannsdorf

3 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Statistischer Bericht A I 4 / A V 2 – j / 17. Potsdam, 2018 
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Abbildung 1: Übersicht der Gemeinde Schönefeld mit 6 Ortsteilen4 

Wie bereits eingangs erwähnt sind in Schönefeld sowohl die Lärmbelastungen 

durch den Straßen-, den Schienen- und den Luftverkehr in der Lärmaktionsplanung 

zu berücksichtigen. Nachfolgend wird zunächst auf den Verkehrsträger Straße ein-

gegangen. Anschließend werden der Schienen- und der Luftverkehr betrachtet. 

 

4 STRASSENVERKEHR 

4.1 Lärmkartierung 

Die Lärmkartierung des Straßenverkehrs wurde für die Städte und Gemeinden 

Brandenburgs zunächst zentral durch das Landesamt für Umwelt (LfU) erstellt. Da-

bei wurden die Verkehrszahlen der Straßenverkehrszählung 2015 sowie ergänzen-

de Verkehrsstärkedaten der Landkreise, Ämter, Städte und Gemeinden Branden-

burgs verwendet. Auf Grundlage dieser Daten wurden betroffene Gemeinden mit 

Verkehrsbelastungen oberhalb von 8.200 Kfz/24h ermittelt und zur Erstellung eines 

Lärmaktionsplans aufgefordert. 

 

                                                
4 Quelle Kartengrundlage: ©OpenStreetMap-Mitwirkende 
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In der Gemeinde Schönefeld liegen die folgenden Straßen(abschnitte) oberhalb des 

für die Lärmkartierung relevanten Verkehrsaufkommens:  

 

- Bundesautobahn A 10 73.300 – 85.800 Kfz/24h 

- Bundesautobahn A 113 58.400 – 83.700 Kfz/24h 

- Bundesautobahn A 117 20.000 Kfz/24h 

- Bundesstraße B 96 18.800 Kfz/24h 

- Bundesstraße B 96a 14.300 – 18.300 Kfz/24h 

- Landesstraße L 75 8.700 Kfz/24h 

- Landesstraße L 752 (Waltersdorfer Chaussee) 10.600 Kfz/24h 

 

Anl. 1 Die bestehende Lärmkartierung des LfU ist unter Anlage 1 dargestellt. Dabei wur-

den Lärmkarten für den Zeitbereich über 24 Stunden (LDEN) und den Zeitbereich 

Nacht über 8 Stunden (LNight, 22 – 6 Uhr) dargestellt. Des Weiteren zeigt Anlage 1 

die Betroffenheitsstatistik für das Gemeindegebiet. Die Lärmkartierung des LfU wur-

de anhand der im Folgenden aufgeführten Arbeits- und Berechnungsgrundlagen 

geprüft und aktualisiert. Ebenso kann anhand der eigenen Lärmkartierung bzw. des 

eigenen Lärmberechnungsmodells die rechnerische Ermittlung der Lärmschwer-

punkte im Gemeindegebiet erfolgen (s. Abschnitt 4.2.3). 

 

4.1.1 Arbeitsgrundlagen 

Für die Überarbeitung/Aktualisierung der Kartierung des LfU wurden die landeszent-

ralen Eingangsdaten des LfU verwendet. Dazu gehören das digitale Geländemodell, 

die Bestandsbebauung, das klassifizierte Straßennetz im Gemeindegebiet sowie die 

vorhandenen Lärmschutzwände. Des Weiteren standen die folgenden Daten zur 

Verfügung: 

 

- Angaben zu Geschwindigkeiten und Fahrbahnoberflächen aus Streckenbefah-

rungen (Gemeinde Schönefeld, 2017) 

- Lageplan Lärmschutzwände A 113 (Landesbetrieb Straßenwesen) 
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Für die Lärmaktionsplanung relevant sind die folgenden Größen: 

 

- Verkehrsmengen 

- Tageszeitliche Verkehrsverteilung 

- Geschwindigkeiten 

- Schwerverkehrsanteil 

- Fahrbahnoberflächen (Art) 

 

4.1.2 Berechnungsgrundlagen 

Aus den vorliegenden Daten wurde mit dem Programmsystem Soundplan 8.0 der 

Firma Braunstein und Berndt auf Basis der digitalen Daten des LfU und ergänzen-

der Bestandsdaten ein maßstäbliches, dreidimensionales Lärmberechnungsmodell 

erstellt.  

 

Die Berechnungen zu den beiliegenden Rasterlärmkarten basieren auf den vorläufi-

gen Berechnungsvorschriften für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS), Bun-

desanzeiger Nr. 154 vom 17. August 2006). 

 

Der Betroffenheitsanalyse liegt die VBEB (Vorläufige Berechnungsmethode zur Er-

mittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm, Bundesanzeiger Nr. 75 vom 

20. April 2007) zu Grunde. Dabei werden die Einwohner je Gebäude anteilig je be-

troffener Gebäudefassade berücksichtigt. 

 

4.1.3 Verkehrsbelastungen im Straßenverkehr 

Anl. 2.1 Für die aktualisierte Lärmkartierung zeigt Anlage 2.1 die Eingangsdaten der jeweili-

gen Straßenabschnitte mit den Verkehrsbelastungen für den durchschnittlichen täg-

lichen Verkehr (DTV) in Kfz/24h und den Schwerverkehr über 3,5 t in Prozent. Be-

züglich des Verkehrsaufkommens wurden die Eingangsdaten der Lärmkartierung 

der LfU übernommen. 
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Aufteilung der Verkehrsmengen auf die Zeitbereiche 

 

Bei der Berechnung nach VBUS, Tabelle 2 sind die Verkehrsmengen in drei Zeitbe-

reiche aufzuteilen: 

 

- Tag:   von 06 – 18 Uhr → LDay in dB(A) 

- Abend:  von 18 – 22 Uhr → LEvening in dB(A) und 

- Nacht:  von 22 – 06 Uhr → LNight in dB(A) 

 

Die Aufteilung auf die Zeitbereiche Tag, Abend und Nacht erfolgte entsprechend 

den zur Verfügung stehenden Verkehrsaufkommen für die Anzahl der Kfz-Fahrten 

und den Schwerverkehrsanteil.  

 

4.1.4 Geschwindigkeiten und Fahrbahnoberflächen 

Im Zuge der 2017 im Gemeindegebiet Schönefeld durchgeführten Befahrungen im 

Straßennetz (außer Autobahnen) wurden unter anderem die Beschilderungen der 

Geschwindigkeiten sowie die Fahrbahnoberflächen erfasst. Die Erkenntnisse dieser 

Erhebung wurden mit den Eingangsdaten der Straßenlärmkartierung des LfU abge-

glichen und gegebenenfalls korrigiert. 

 

Beim Straßenbelag der kartierungspflichtigen Straßen handelt es sich laut LfU 

hauptsächlich um Splittmastixasphalt mit einem Korrekturfaktor für die Straßenober-

fläche von -2 dB(A) (DStro) oder einfachem Asphalt mit DStro = 0 dB(A). 

 

Auf den kartierungspflichtigen Straßen der Gemeinde Schönefeld treten je nach 

Straßenkategorie Geschwindigkeiten von 50 bis 120 km/h auf. Für den Schwerver-

kehr beträgt die maximal angesetzte Geschwindigkeit 80 km/h entsprechend der 

Vorgabe der Straßenverkehrsordnung. Unter Anlage 2.1 sind ebenfalls die zulässi-

gen Höchstgeschwindigkeiten der kartierten Straßenabschnitte aufgeführt. 
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4.2 Berechnungsergebnisse 

4.2.1 Beurteilung der örtlichen Situation an Hand d er Rasterlärmkarten 

Die Berechnungsergebnisse zum Straßenverkehrslärm (Ist-Zustand) sind in Form 

von Rasterlärmkarten grafisch dargestellt. Dabei basieren die Lärmpegel auf euro-

paweit harmonisierten Berechnungsverfahren. Diese sind infolge von verschiedenen 

Berechnungsverfahren nur sehr beschränkt direkt mit in Deutschland vorhandenen 

Grenz- und Richtwerten vergleichbar. Die Unterschiede in den Lärmpegeln nach 

EU-Umgebungslärmrichtlinie und nach nationalen Vorschriften liegen in unter-

schiedlichen Berechnungsvorschriften, Berechnungszeiträumen und Abschlägen. 

 

Auslösewerte der Aktionsplanung sind die Belastungsschwellen, bei deren Errei-

chen Lärmschutzmaßnahmen in Betracht gezogen oder ergriffen werden sollten. In 

der Umgebungslärmrichtlinie sind keine Festlegungen zu diesen Werten enthalten, 

d. h. es sind keine Schwellwerte für die Notwendigkeit von Minderungsmaßnahmen 

definiert. Auch die nationale Gesetzgebung gibt keine verbindlichen Auslösekriterien 

vor.  

 

Das MLUL stellt für das Land Brandenburg eine Strategie zur Lärmaktionsplanung 

zur Verfügung. Mit Stand vom 27.03.2017 werden Hinweise gegeben, wann Lärm-

aktionspläne als Mittel zur Verbesserung der Lärmsituation zu erstellen sind. Dies 

wird bei Überschreitung eines Mittelungspegels von 65 dB(A) tags (LDEN) bzw. 55 

dB(A) nachts (LNight) angeregt. Die Prüfwerte resultieren aus Ergebnissen der Lärm-

wirkungsforschung, nach denen gesundheitliche Beeinträchtigungen betroffener 

Menschen bei dauerhafter Lärmbelastung oberhalb der genannten Pegel nicht aus-

zuschließen sind.  

 

Folgende Lärmkarten wurden für den Straßenverkehrslärm in Schönefeld erstellt: 

 

Anl. 2.2.1 Rasterlärmkarte LDEN 

Anl. 2.2.2 Rasterlärmkarte LNight  

 

LDEN und LNight weisen ähnliche Ergebnisse auf, LDEN neigt zu größerer Ausbreitung 

in der Fläche, LNight verstärkt tendenziell Räume mit hohen Belastungen. 
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4.2.2 Beurteilung der örtlichen Situation anhand de r Betroffenheiten 

Um aus den Ergebnissen der Lärmkartierung Maßnahmen für die Lärmaktionspla-

nung ableiten zu können, müssen die Rasterlärmkarten mit den Einwohnerzahlen 

überlagert werden. 

 

Die nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie geforderte Statistik über die Zahl der be-

troffenen Einwohner, Wohnungen, Krankenhäuser und Schulen sowie für die be-

troffenen Flächen wurde für die Intervalle zwischen 45 und über 75 dB(A) in 5er-

Schritten ermittelt. 

 

Die Einwohnerdaten wurden entsprechend den Eingangsdaten des LfU übernom-

men. Dabei handelt es sich um Bevölkerungszahlen mit Stand 1. Quartal 2016, die 

in Rasterkacheln zur Verfügung standen und entsprechend den Angaben der VBEB 

anteilig auf die Wohngebäude verteilt wurden.  

 

Da die Anzahl der Wohnungen nicht vorlag, erfolgte die Umrechnung auf Basis des 

Ansatzes der VBEB mit 2,1 EW/ Wohnung. 

 

Entsprechend der Anforderungen nach EU Umgebungslärmrichtlinie sind die be-

troffenen Einwohner auf 100 zu runden. Damit ergeben sich oberhalb der maßge-

benden Schwellwerte von LDEN = 65 dB(A) und LNight = 55 dB(A) jeweils rund 100 be-

lastete Einwohner für das gesamte Gemeindegebiet. 

 

Die genauen Betroffenheiten sind in Tabelle 1 aufgeführt. Anhand der konkreten 

Werte ergeben sich 70 Betroffene über den ganzen Tag mit > 65 dB(A) und 99 Be-

troffene in der Nacht mit > 55 dB(A).  
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Intervalle Betroffene 

[dB(A)] LDEN LNight 

45 - 50 1.633 1.090 

50 - 55 1.533 329 

55 - 60 687 75 

60 - 65 119 20 

65 - 70 55 4 

70 - 75 15 - 

> 75 - - 

Tabelle 1: Betroffenheitsstatistik Schönefeld, Straßenverkehrslärm 

Anl. 2.3 Die Betroffenheitsstatistiken der Einwohner, Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser 

und Kindergärten (Einwohnerstatistik) sowie der Flächen im Gemeindegebiet (Flä-

chenstatistik) sind unter Anlage 2.3 aufgeführt. 

 

4.2.3 Lärmschwerpunkte 

Zur weiteren Analyse der Betroffenheiten wurden Lärmschwerpunkte berechnet. Mit 

diesen werden Bereiche mit einer hohen Anzahl von Betroffenen in Verbindung mit 

hohen Lärmpegeln identifiziert. Die Ermittlung der Lärmschwerpunkte erfolgt re-

chentechnisch. Maßgebend für die Anzahl und Größe der Schwerpunkte sind die 

Auslösewerte Tag und Nacht. Die Ergebnisse werden graphisch ausgegeben und 

auf eine einheitliche Bezugsgröße „Einwohner je Quadratkilometer“ umgerechnet. 

Anhand von Lärmschwerpunkten kann eine Priorisierung der Lärmminderungsmaß-

nahmen erfolgen.  

 

An. 2.4  Im Gemeindegebiet von Schönefeld ergab die nach EU-Lärmaktionsplanung durch-

geführte Analyse Lärmschwerpunkte in der Ortsdurchfahrt der B 96a im Ortsteil 

Schönefeld. Dabei sind der Bereich östlich der A 113 (B 96a – Am Seegraben) und 

der Bereich westlich des Knotenpunktes der B 96a mit der Waltersdorfer Chaussee 

(B 96a – Mittelstraße) betroffen. Die entsprechenden Darstellungen für die Zeitbe-

reiche über 24 Stunden (LDEN) und von 22 – 6 Uhr (LNight) zeigt Anlage 2.4.  
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Die Ausweisung von Lärmschwerpunkten sagt nicht, dass es keine bedeutsamen 

Einzelbetroffenheiten gibt. Maßgabe des Lärmaktionsplans ist es, primär Lärm-

schwerpunkte zu betrachten. 

 

4.3 Mögliche Maßnahmen gegen Stra ẞenverkehrslärm 

Lärmminderungen lassen sich prinzipiell durch aktive Maßnahmen, d. h. Maßnah-

men an der Lärmquelle selbst, durch passive Maßnahmen, dies sind Maßnahmen 

am zu schützenden Objekt sowie durch verkehrsorganisatorische Maßnahmen her-

beiführen. 

 

Eine flächendeckende Minderung kann langfristig nur erreicht werden, wenn die 

Maßnahmen konsequent bei allen zukünftigen verkehrlichen und städtebaulichen 

Planungen in die Abwägung einbezogen werden. Dazu gehören z. B. der Verkehrs-

entwicklungsplan, der Flächennutzungsplan, alle Bebauungspläne, alle Straßenneu- 

und -ausbaumaßnahmen sowie die Ansiedelung neuer Gewerbegebiete mit hohem 

Verkehrsaufkommen. 

 

Maßnahmen, die eine geringe Pegelreduzierung nach sich ziehen, sollten nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden, da diese auch eine deutliche Reduzierung der 

Betroffenen bewirken oder die (subjektive) Lärmbelastung reduzieren können. 

 

Nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über Lärmminderungsmöglichkeiten im 

Straßenverkehr entsprechend den Angaben der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Immissionsschutz5. Diese sind den folgenden Strategien zugeordnet: 

- Verkehrslenkung/ Verkehrsmanagement 

- Verkehrsorganisation/ Straßenraumgestaltung (verträglich gestalten) 

- Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel/ Änderung Modal- 

Split (vermeiden und verringern) 

Des Weiteren dienen auch der Einsatz geräuscharmer Fahrzeuge im ÖPNV sowie 

die Information der Öffentlichkeit über lärm- und schadstoffarme und verbrauchs-

freundliche Fahrweise der Lärmminderung.  

                                                
5 LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung - 2. Aktualisierung in der Fassung vom 9. März 2017 
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Strategie Ausführungsmöglichkeiten Minderungswirkung  

Verkehrslen-
kung/ Verkehrs-
management 
 
 

Veränderung Verkehrsführung Durchgangs-
verkehr 

gering  
(in Bezug auf Reduk-
tion des Mittelungspe-

gels) 
 

Bündelung Verkehr auf weniger konfliktträch-
tige Gebiete 

Umleitung um städtische Kernzonen 

Beschränkung in lärmsensiblen Zeiten (bspw. 
Lkw-Nachtfahrverbot) 

Straßennetzergänzungen bzw. Straßenrück-
bau in Konfliktbereichen 

Verkehrslenkung:  
- zur besseren Zielführung 
- zur Vermeidung von Schleichverkehr 

Verkehrsorgani-
sation und Stra-
ßenraumgestal-
tung 

Geschwindigkeitsreduzierung: 
- Beschränkung Höchstgeschwindigkeit ggf. 

zeitlich gestaffelt 
- Kontrolle  
- Einengen des optischen Straßenraumprofils 

sehr gut  

Verstetigung des Verkehrs: 
- geeignete Ampelschaltung (grüne Welle) 
- Geschwindigkeitsanzeigen 
- Dauerrot für Fußgänger mit Anforderungs-

kontakt 
- Rückbau Straßenquerschnitt (bspw. durch 

Markierung Angebotsstreifen) 
- Kreisverkehr 

gut 
(Minderung Mitte-
lungspegel gering, 

aber deutliche Redu-
zierung Pegelspitzen) 

Straßenraumgestaltung: 
- Wegfall äußerer Fahrstreifen 

gering bis gut 

Fahrbahnqualität: 
- Sanierung lärmintensiver Beläge 
- Instandhaltung Fahrbahn 

sehr gut 

Abschirmung: 
- Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle 
- Schließung von Baulücken 
- Tunnel, Troglagen, Einhausungen 

sehr gut 

Verkehrsverla-
gerung auf um-
weltfreundliche 
Verkehrsmittel - 
Veränderung 
des Modal Split 

- Konzepte zur ÖPNV-Förderung und Einsatz 
geräuscharmer Fahrzeuge 

gering 
- Konzepte zur Förderung des Fußgänger- 

und Radverkehrs 

- Parkraumbewirtschaftung zur Verlagerung 
vom motorisierten Individualverkehr auf öf-
fentlichen Verkehr 

Tabelle 2:  Zusammenfassung Lärmminderungsmaßnahmen im Straßenverkehr  
(nach LAI-Hinweisen) 
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Im Folgenden werden die verschiedenen Maßnahmen noch einmal detaillierter be-

schrieben. Zusätzlich werden weitere Mittel wie passive Maßnahmen, Maßnahmen 

auf Seite der Autofahrer und Maßnahmen auf städtischer Ebene mit aufgeführt. 

 

4.3.1 Verkehrslenkung/ Verkehrsmanagement 

Im Zuge des Verkehrsmanagements können durch die Bündelung von Verkehrs-

strömen in wenig lärmbelasteten Bereichen oder durch Verkehrslenkungsmaßnah-

men zur verbesserten Zielführung Lärmminderungseffekte erzielt werden.  

 

Wegen der logarithmischen Abhängigkeit des Emissionspegels ist die Auswirkung 

einer Reduzierung der Verkehrsmenge begrenzt, da ein hörbarer Reduzierungsbei-

trag von 3 dB(A) erst bei einer Halbierung der vorherrschenden Verkehrsmenge ein-

tritt. D. h. bei einer Belastung von beispielsweise 10.000 Kfz/24 h müsste sich die 

Verkehrsmenge auf 5.000 Kfz/24 h reduzieren, damit dieser Beitrag von 3 dB(A) er-

zielt wird. Die folgende Aufstellung zeigt die zu erwartende Pegelabnahme ∆ L in 

Abhängigkeit von der prozentualen Reduzierung der Verkehrsmenge ∆ M bei gleich 

bleibenden Lkw-Anteil. 

 

∆ M % - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 

∆ L dB(A) - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,2 - 3,0 - 4,0 - 5,2 - 7,0 - 10,0 

Tabelle 3: Pegelminderung bei Reduzierung der Verkehrsmenge 

 

So können beispielsweise durch den Bau von Ortsumfahrungen große Lärmminde-

rungseffekte erzielt werden. Leider scheitert der Bau von Umgehungsstraßen häufig 

an den leeren öffentlichen Kassen. Gleichwohl können Städte und Gemeinden Um-

gehungsstraßen in die Lärmaktionsplanung als mittel- bzw. langfristiges Ziel auf-

nehmen. Wird im Zuge der Ortsumgehung allerdings nur ein geringer Anteil des 

Verkehrs umgeleitet (< 20%) wird keine relevante Lärmminderungswirkung erzielt. 
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Eine Reduzierung des Schwerverkehr, zum Beispiel durch Einführung eines Durch-

fahrtverbotes für Lkw > 3,5 t, kann ebenfalls einen hörbaren Minderungsbeitrag leis-

ten. So ist eine Lärmpegelminderung von ca. 3 dB(A) bei Reduzierung des Schwer-

verkehrsanteils von 10 % auf 0% möglich. Das Problem sind allerdings die damit 

verbundenen Verkehrsverlagerungen und Schaffung neuer Betroffenheiten anders-

wo. Schwerverkehrsbeschränkungen lassen sich in der Praxis nur bei günstigen 

Randbedingungen realisieren. 

 

Abbildung 2: Pegelminderung bei Reduzierung des Schwerverkehrsanteils6 

 
  

                                                
6 Quelle: RLS-90 
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4.3.2 Verkehrsorganisation und Straßenraumgestaltun g 

Geschwindigkeit beschränken 

Reduzierungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind effektive und kosten-

günstige Maßnahmen zur Lärmminderung, wenn Geschwindigkeitsanordnungen 

eingehalten werden. Zur Gewährleistung der Geschwindigkeitsbeschränkungen 

können insbesondere Kontrollen durchgeführt oder bauliche Maßnahmen ergriffen 

werden. Die Einengung des optischen Straßenprofils ist beispielsweise geeignet, ei-

ne verringerte Fahrgeschwindigkeit über eine veränderte Geschwindigkeitswahr-

nehmung zu bewirken. 

 

Bei einer Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h (bei 

einem LKW-Anteil von 10%) ist von einem um 2,6 dB(A) geringeren Mittelungspegel 

und einem um bis zu 5 dB(A) kleineren Maximalpegel auszugehen (vgl. Abb. 3). 

Neben dem LKW-Anteil ist für die im Einzelfall erreichbare Lärmreduktion auch der 

konkret vorhandene Straßenbelag maßgeblich.  

 

Abbildung 3: Pegelminderung bei Reduzierung der Geschwindigkeit7 

 

                                                
7 Quelle: RLS-90 
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In Berlin liegen im Rahmen eines Modellversuches umfangreiche Erfahrungen zum 

Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen vor. Auch bei einem eingeschränkten Befol-

gungsgrad wurden Pegelminderungen zwischen 0,2 und 2,7 dB(A) gemessen. 

Unbestritten ist, dass die geschwindigkeitsreduzierende Wirkung durch Überwa-

chung und/oder dynamische Anzeigen gesteigert werden kann. 

 

Verstetigung des Verkehrs 

Durch Homogenisierung des Fahrablaufs in Form von Grünen Wellen kann eben-

falls ein Beitrag zur Lärmreduzierung erzielt werden. Die Minderung kann zwischen 

1 und 2 dB(A) liegen. 

 

Optimal ist ein sich langsam mit stetiger Geschwindigkeit bewegender Verkehr. In 

diesem Fall entsteht ein gleichmäßiges Verkehrsgeräusch ohne die besonders be-

lästigenden Pegelspitzen. „Die allein mit einer Reduzierung der zulässigen Ge-

schwindigkeit von 50 auf 30 km/h einhergehende Verstetigung bewirkt zusätzlich bis 

zu 1,5 dB(A) niedrigere Mittelungspegel und bis zu 7 dB(A) geringere Maximalpe-

gel.“8 

 

Straßenraumgestaltung 

Durch die Verjüngung der Fahrbahn etwa zugunsten eines Parkstreifens oder eines 

Radverkehrsweges ergibt sich eine Vergrößerung des Abstandes vom Immissions-

ort (Gebäude) zur Emissionsquelle (Kfz-Verkehr). Dies führt zu einer Verringerung 

der Lärmpegel. Im Fall einer geschlossenen, hohen und engen Bebauung können 

aufgrund von Mehrfachreflexionen nur Pegelminderungen von etwa 0,5 dB(A) erzielt 

werden. Ansonsten sind Lärmminderungen um bis zu 1,5 dB(A) möglich. 

 

Fahrbahnqualität 

Mit einer Verbesserung des Fahrbahnbelages durch Ausbesserung von Schadstel-

len kann eine Reduzierung von 0,5 bis 1,5 dB(A) erreicht werden. Der Ersatz von 

Pflasterdecken durch Asphalt erbringt einen Minderungsbeitrag bei Geschwindigkei-

ten v = 30 km/h von 3 bis 8 dB(A), bei v = 50 km/h von 6 bis 12 dB(A). 
  
                                                
8 LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Zweite Aktualisierung – in der Fassung vom 09.03.2017, S. 28 
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Durch den Einbau offenporiger Deckschichten, sogenannter Flüsterasphalt, kann 

ein Minderungsbeitrag von 5 bis 8 dB(A) erzielt werden. Diese Maßnahme ist insbe-

sondere bei Geschwindigkeiten > 60 km/h zu empfehlen. Außerdem ergeben sich 

die positiven Nebeneffekte kleinerer Sprühfahnen und eine geminderte Aquapla-

ninggefahr. Allerdings ist die Verwendung offenporiger Deckschichten auch mit hö-

heren Bau- und Instandhaltungskosten sowie zusätzlichen Maßnahmen zur Erfas-

sung und Ableitung des Niederschlagswassers verbunden. 

 

Neuere Entwicklungen und Versuche lassen den Einsatz von lärmmindernden 

Deckschichten auch im Bereich von Innerortsstraße (zulässige Geschwindigkeit 

50 km/h) zu.  

 

Das Bundesumweltamt hat im Jahr 2014 einen Überblick über den Stand der Tech-

nik von lärmmindernden Fahrbahnbelägen herausgegeben. Für Innerortsstraßen 

können demnach beispielsweise lärmarmer Splittmastixasphalt, lärmoptimierte As-

phaltdeckschichten oder dünne Asphaltdeckschichten in Kalt- bzw. Heißbauweise 

und Heißbauweise auf Versiegelung zur Anwendung kommen. Dabei wurden 

Lärmminderungen von -1 dB(A) bis -4 dB(A) ermittelt. 

 

Bisher wurde allerdings keinem dieser Fahrbahnbeläge in den Berechnungsvor-

schriften ein negativer DStro-Wert zugewiesen. Die bau- und lärmtechnische Dauer-

haftigkeit ist nicht abschließend bekannt. 

 

Abschirmung 

Die Wirkung von Lärmschutzwänden oder Lärmschutzwällen hängt vor allem von 

der Höhe und dem Material sowie vom Standort zur Quelle (möglichst quellennah) 

ab. Es können Pegelminderungen von bis zu 20 dB(A) erzielt werden. 

 

Im Gegensatz zu passiven Schallschutz werden auch im Freien Minderungen er-

reicht, so dass die Nutzung von Freiflächen (Terrassen, Balkon, Grünflächen) weni-

ger eingeschränkt wird.  
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Durch Hindernisse auf dem Ausbreitungsweg, wie Wälle oder Wände, kommt es 

neben der optischen Trennwirkung auch zu einer räumlichen Trennung. Daher sind, 

vor allem in dicht bebauten Gebieten, Wälle oder Wände ab einer bestimmten Höhe 

erschwert akzeptabel und städtebaulich nicht mehr vertretbar. Vertretbare Hinder-

nishöhen sind unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten im Einzelfall von 

der zuständigen Kommune festzulegen. 

 

Zum Einsatz können folgende Abschirmeinrichtungen kommen: 

- Lärmschutzwände: geringer Flächenbedarf, Schirmkante nahe der Quelle 

- abgewinkelte Wände: geringer Flächenbedarf, Schirmkante sehr nahe an der 

Quelle, effektive Höhe 

- Erdwall: großer Flächenbedarf (Grundflächentiefe entspricht dem 

Dreifachen der Wallhöhe), Schirmkante von der Quelle 

entfernt 

- Einschnitt: Abschirmwirkung ohne Wand, Erhöhung mit Wand 

- Teilabdeckung: hohe Abschirmwirkung, Abdeckfläche in der Regel nicht 

nutzbar 

 

Troglagen oder Tunnellösungen erzielen eine hohe Lärmschutzwirkung, sind jedoch 

im Bestand als Lärmminderungsmaßnahmen nur schwer umsetzbar. Sie können 

aber vor allem bei Neubauplanungen (oder anstehenden Totalsanierungen) berück-

sichtigt werden. 

 

4.3.3 Passive Schallschutzmaßnahmen 

Soweit keine aktiven Maßnahmen zur Vermeidung, Verlagerung oder Verminderung 

von Lärmbelastungen möglich sind, kommt passiver Schallschutz in Betracht. Lärm-

schutzmaßnahmen erfolgen dabei an der zu schützenden baulichen Anlage (Ob-

jektschutz). 
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Am effektivsten lassen sich passive Lärmschutzmaßnahmen bei den Gebäudeöff-

nungen (Fenster) erwirken, dies betrifft insbesondere ältere Gebäude. Standard-

fenster, die der aktuellen Wärmeschutzverordnung entsprechen, erreichen heute in 

der Regel die Lärmschutzklasse 3. Bei höheren Lärmbelastungen ist der Einbau von 

Lärmschutzfenstern der Klasse 4 und 5 zu empfehlen (höhere Schalldämmmaße).  

 

Des Weiteren bilden die Fassade und insbesondere das Dach aus lärmtechnischer 

Sicht häufiger eine Schwachstelle. Dämmungsmaßnahmen führen hier aus schall-

technischer Sicht ebenfalls zu einer Lärmreduzierung im Innenbereich. Zu erwähnen 

ist, dass insbesondere die Aufenthalts- und Schlafräume zu schützen sind. Der Ein-

bau von Lärmschutzfenstern sieht in diesem Fall eine Zwangsbelüftung durch Ein-

bau von Belüftungsvorrichtungen vor. 

 

Im Rahmen der Lärmvorsorge (Neubau, wesentliche Änderung von Straßen) wird 

bei Überschreitung gesetzlich festgelegter Grenzwerte der Einbau von Lärmschutz-

fenstern voll erstattet. 

 

An bestehenden Straßen sind bei Überschreitung von Lärmsanierungswerten 

(Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes - VLärmSchR 97) Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern als 

freiwillige Leistung des Baulastträgers möglich. Deren Bewilligung ist von verfügba-

ren Haushaltsmitteln abhängig und bedarf einer formalen Antragsstellung und 

schalltechnischen Prüfberechnung (nach RLS-90). Bei zu geringer Förderhöhe der 

Maßnahme sowie bei Vermietung der Wohngebäude ist die Akzeptanz bzw. das In-

teresse des Eigentümers jedoch oftmals gering. 

 

4.3.4 Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Ver kehrsmittel – Veränderung 

des Modal Split 

Die Vermeidung von Kfz-Fahrten kann durch die Förderung des Umweltverbundes 

(Rad-, Fußgängerverkehr, ÖPNV) erzielt und als möglicher Maßnahmenkomplex zur 

langfristigen und nachhaltigen Reduzierung der Lärmimmissionen betrachtet wer-

den. 
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Auch die Schulwegsicherung kann als förderndes Element des Fuß- und Radver-

kehrs beitragen und typische „Hol- und Bringdienste“ vermeiden. Neben verkehrsre-

gelnden und baulichen Maßnahmen zum Schutz der Kinder im Straßenraum können 

Verkehrsüberwachungen zur Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus im Kfz-

Verkehr beitragen. 

 

Die nachhaltigste Verbesserung im Fußgängerverkehr kann durch sichere Wege-

verbindungen gefördert werden. Mit der Anlage von Querungshilfen und mit Hilfe 

von Umgestaltungen des Straßenraums (vorgezogener Seitenraum) kann neben ei-

ner sicheren Führung des Fußgängerverkehrs auch eine Geschwindigkeitsreduzie-

rung im Kfz-Verkehr erzielt werden.  

 

Des Weiteren können Kommunen durch die Anschaffung lärmarmer Reifen für die 

Dienstfahrzeuge oder insgesamt lärmarmer Fahrzeuge eine entsprechende Vorbild-

funktion einnehmen. 

 

Die Förderung lärmarmer Verkehrsmittel kann durch ergänzende Maßnahmen im 

Verkehrsmanagement unterstützt werden. Dazu können folgende Maßnahmen zäh-

len: 

- Information über Elektromobilität 

- Vorhaltung von attraktiven und sicheren Fahrradabstellmöglichkeiten im öffentli-

chen, wie auch auf Betriebsgeländen größerer Firmen 

- finanzielle Anreize hinsichtlich der ÖPNV-Benutzung (Jobtickets), insbesondere 

bei einem hohen Anteil an Schichtarbeitern 

- Parkraummanagement, aus Sicht der Lärmminderung in Bereichen wo hoher 

Parkdruck und unterschiedliche Nutzungsarten zusammentreffen (Arbeiten, Ein-

kaufen, Wohnen) 

 

4.3.5 Lärmschutz durch städtebauliche Maßnahmen 

Maßnahmen der Stadtentwicklung sind nicht sofort realisierbar und haben daher ei-

nen strategischen Charakter. Langfristig gesehen, können Stadtentwicklungsmaß-

nahmen ein wichtiges Handlungsfeld zur Lärmminderung sein. Folgende Möglich-

keiten bestehen, lärmmindernd einzugreifen: 
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- Flächennutzungsplanung 

- Bauleitplanung (Ausrichtung von Gebäuden, Geländegestaltung, gezieltes 

Schließen von Baulücken, Fördern einer hochwertigen städtebaulichen Gestal-

tung, durch die der städtische Raum auch bei hoher Lärmbelastung nicht an An-

ziehungskraft und Lebensqualität verliert) 

- städtebauliche Gebietsaufwertung durch eine attraktive Gestaltung von fuß-, 

rad- und ÖPNV-freundlichen Verkehrswegen (Straßenraumgestaltung, Einbin-

dung und das Vorhandensein von Freiflächen) 

 

4.3.6 Maßnahmen auf Seiten der Autofahrer 

Jeder Autofahrer kann einen Beitrag zur Lärmminderung leisten, indem er sein 

Fahrzeug mit lärmarmen Reifen ausstattet. Seit November 2012 gilt die Verordnung 

EG 1222/2009 über die Reifenkennzeichnung für die Länder der EU. Das Etikett soll 

den Verbraucher besser als bisher über die Eigenschaften eines Reifens in Bezug 

auf Sicherheit (Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn) und Umweltschutz (Rollwider-

stand sowie Laufgeräusch) informieren. 

 

Weiterhin kann jeder Autofahrer mit Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindig-

keit, insbesondere bei Tempo 30, die gewünschte Lärmminderung unterstützen. 

 

4.4 Bereits durchgeführte Maßnahmen in Schönefeld 

 

Datum/Zeitraum  Maßnahme zur Lärmminderung  

1999 Lärmschutzwall bzw. –wand Bereich Kiekebusch 

2002 - 2006 Lärmschutzwand B 96a (OT Schönefeld) 

2003 Lärmschutzwall bzw. –wand Bereich Waltersdorf 

2007 Lärmschutzwall bzw. –wand Bereich Waßmansdorf 

2008 Neubau A 113  → Entlastung A 117 
(und Lärmschutzwände entlang A 113) 

2010 Lärmschutzwand Selchow entlang K 6169 

2016 Deckenerneuerung B 96a zwischen S-Bahn-Haltestelle Flugha-
fen Schönefeld und A 113 

Tabelle 4: bestehende Maßnahmen gegen Straßenlärm im Gemeindegebiet Schönefeld 
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4.5 Maßnahmenkonzept Schönfeld 

4.5.1 Maßnahmenvorschläge für die B 96a  

(Lärmschwerpunkte Am Seegraben und Mittelstraße) 

Um insbesondere den Lärmschwerpunkten entlang der B 96a entgegenzuwirken 

wird vorgeschlagen im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen gegebenenfalls eine 

Verbesserung der Fahrbahnoberfläche durch einen lärmmindernden Fahrbahnbelag 

zu erzielen9. 

 

Des Weiteren wurde die Fortführung der B 96a im Stadtgebiet Berlin im Querschnitt 

überarbeitet (vier schmalere Fahrstreifen, breiterer begrünter Mittelstreifen). Mög-

licherweise ist eine entsprechende Querschnittsumgestaltung auch im Gemeinde-

gebiet Schönefeld möglich. 

 

Bei den Lärmschwerpunktgebieten entlang der B 96a handelt es sich laut Flächen-

nutzungsplan um Mischgebiete. Verkehrsorganisatorische Maßnahmen, wie bei-

spielsweise eine Geschwindigkeitsreduzierung, zur Minderung der Lärmpegel wer-

den anhand der Vorgaben der Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 

zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) geprüft und 

bewilligt. Die Auslösewerte die eine verkehrsrechtliche Anordnung ermöglichen sind 

relativ hoch und für Mischgebiete noch schwerer zu begründen als für allgemeine 

Wohngebiete, die einen höheren Schutzstatus besitzen.  

 

4.5.2 Allgemeine Maßnahmen 

Die Lärmproblematik sollte in jedem Fall in der Bauleitplanung Berücksichtigung fin-

den, bspw. durch die Vergrößerung des Abstandes zwischen Quelle und Immission-

sort oder die Nutzung von Eigenabschirmungen bei Neubauplanungen. 

 

Zudem sollte weiterhin die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs ver-

folgt werden durch die Förderung des nichtmotorisierten und öffentlichen Personen-

nahverkehrs. 

 

                                                
9  Laut Landesbetrieb Straßenwesen sind für die im Gemeindegebiet Schönefeld verlaufenden Straßen (in des-

sen Zuständigkeitsbereich) derzeit keine Baumaßnahmen vorgesehen. 



Gemeinde Schönefeld 
 
Lärmaktionsplanung 3. Stufe  
  
 
 

 
 
 

brenner BERNARD ingenieure GmbH 

ein Unternehmen der BERNARD  Gruppe 29 

 
Projekt-Nr.: B1041  N:\Schönefeld\B1041_LAP-Schönefeld\doc\bericht schoenefeld\D1977_EB03.docx (14.03.2019) 

5 EVALUATION DER VORANGEGANGENEN STUFE (STUFE 2) DE R 

LÄRMAKTIONSPLANUNG 

5.1 Gegenüberstellung der Lärmberechnungsergebnisse  

Im Zuge der Lärmkartierung des LfU in der Stufe 2 wurden in Brandenburg nicht nur 

die Hauptverkehrsstraßen mit einem entsprechend hohen Verkehrsaufkommen er-

fasst, sondern alle Autobahnen, Bundes-, Landes- , Kreisstraßen und ein wesentli-

cher Teil der Gemeindestraßen. Die Betroffenheitsstatistik wurde dann mit Hilfe von 

„Schablonen“ lediglich für Straßenabschnitte > 8.000 Kfz/24h erstellt, allerdings un-

ter Einfluss der geringer belasteten Hauptverkehrsstraßen. Dabei ergaben sich in 

der Betroffenheitsstatistik der Stufe 2 oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktions-

planung bei LDEN > 65 dB(A) rund 300 Betroffene und bei LNight > 55 dB(A) knapp 

600 Betroffene. Die Zahl der betroffenen Einwohner hat sich somit zur Lärmaktions-

planung der Stufe 3 um etwa 230 Betroffene10 (24-Stunden-Wert) bzw. um knapp 

500 Betroffene11 (nachts) reduziert. 

 

5.2 Evaluation der Maßnahmen 

Im Lärmaktionsplan der 2. Stufe wurden mittelfristig (< 5 Jahre) keine Lärmminde-

rungsmaßnahmen festgesetzt. Langfristig wird ebenso wie im Maßnahmenkonzept 

der 3. Stufe auf die Berücksichtigung der Lärmsituation in der Bauleitplanung ver-

wiesen (Vermeidung neuer Wohngebiete in verlärmten Bereichen). 

 

5.3 Umfang des Lärmaktionsplans 

Aufgrund der Veröffentlichungen des Lärmaktionsplanes des Eisenbahn-

Bundesamtes und des Rahmenplans zur Lärmaktionsplanung im Umfeld des Flug-

hafens Berlin Brandenburg des MLUL können in die Lärmaktionsplanung der 3. Stu-

fe die Betrachtung der Lärmsituation aufgrund des Schienen- und Luftverkehrs 

ebenfalls mit einfließen. 

 

                                                
10  von 302 Betroffenen in Stufe 2 auf 70 Betroffene in Stufe 3 
11  von 595 Betroffenen in Stufe 2 auf 99 Betroffene in Stufe 3 
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6 SCHIENENVERKEHR 

6.1 Lärmkartierung 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat für alle Haupteisenbahnstrecken in Bundes-

hoheit, die eine Belastung von mehr als 30.000 Zügen pro Jahr aufweisen, die 

Lärmkartierung durchgeführt. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der 

VBUSch (Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienen-

wegen, Bundesanzeiger Nr. 154 vom 17. August 2006). Die Betroffenheiten werden 

ebenso wie beim Straßenverkehr anhand der VBEB (Vorläufige Berechnungsme-

thode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm, Bundesanzeiger 

Nr. 75 vom 20. April 2007) ermittelt.  

 

Die Lärmkartierung des Schienenverkehrs der dritten Stufe der Lärmaktionsplanung 

wurde Ende des Jahres 2017 veröffentlicht. Für die Gemeinde Schönefeld liegen 

Kartierungsergebnisse vor, da die Strecke des Berliner Außenrings je nach Stre-

ckenabschnitt rund 50.000 bis rund 150.000 Züge/ Jahr aufweist12.  

 

6.2 Berechnungsergebnisse 

Ebenso wie beim Straßenverkehr erfolgt die Beurteilung der Lärmsituation durch 

den Schienenverkehr anhand von Rasterlärmkarte sowie den ermittelten Betroffen-

heiten. 

 

Anl. 3 Die Ergebnisse der Lärmkartierung zum Schienenverkehrslärm sowie die Betroffen-

heitsstatistik sind unter Anlage 3 dargestellt13. Danach ergeben sich oberhalb der 

Auslösewerte der Lärmaktionsplanung am Tag (LDEN > 65 dB(A)) ca. 110 betroffene 

Einwohner und in der Nacht (LNight > 55 dB(A)) ca. 290 Betroffene Einwohner. Damit 

liegen die vom Schienenverkehr betroffenen Einwohner über den Betroffenheiten 

aufgrund des Straßenverkehrs. 

 
  

                                                
12  Detaillierte Angaben zur Berechnung der Lärmkartierung des EBA sind im Lärmaktionsplan Teil A des EBA, 

S. 27 ff. enthalten. 
13  Die Darstellungen der Lärmkartierung können auch online über den interaktiven und kostenlosen Kartendienst 

des EBA (http://laermkartierung1.eisenbahn-bundesamt.de/mb3/app.php/application/eba) abgerufen werden.  
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Im Zuge der Lärmaktionsplanung des EBA wurden keine innergemeindlichen Lärm-

schwerpunkte dargestellt. Aufgrund von Bürgerbegehren in der Gemeinde 

Schönfeld selbst, ist bekannt, dass sich die Hauptbelastung des Schienenverkehrs 

im Ortsteil Waßmannsdorf konzentriert. 

 

6.3 Lärmaktionsplanung Schienenverkehr 

Die Zuständigkeit der Lärmaktions- und damit auch Maßnahmenplanung befand 

sich bis 2015 in der Hand der nach Landesrecht zuständigen Behörden. Seit dem 

01.01.2015 liegt sie beim Eisenbahn-Bundesamt14. Die Gemeinden können jedoch 

ergänzende Maßnahmen zur Aktionsplanung des EBA aufstellen. 

 

6.3.1 Mögliche Maßnahmen gegen Schienenverkehrslärm  

Die Maßnahmenbereiche gegen Schienenverkehrslärm liegen zum einen in quel-

lenbezogenen Maßnahmen (am Fahrzeug oder Fahrweg) und Maßnahmen auf dem 

Ausbreitungsweg. Des Weiteren können auch betriebliche Maßnahmen zur Lärm-

minderung beitragen. 

 

Allgemein strebt der Bund an, den Schienenverkehrslärm bis 2020 im Vergleich zum 

Jahr 2008 um die Hälfte zu reduzieren. 

 

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen wurden entsprechend den Hinweisen 

zur Lärmaktionsplanung des LAI entnommen15. Dabei handelt es sich um keine ab-

schließende Aufzählung. Weitere ausführliche Informationen können dem Lärmakti-

onsplan des EBA, S. 63 ff. entnommen werden. 

 
  

                                                
14  Die Lärmaktionsplanung des EBA wurde in zwei Teilen veröffentlicht, die unter https://www.eba.bund.de/lap 

im Internet eingesehen werden können. Teil A erschien am 11.01.2018, Teil B folgte am 18.07.2018. Damit 
wurde die Stufe 3 der Lärmaktionsplanung des EBA abgeschlossen. 

15  Bund-Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz. LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Zweite Aktu-
alisierung. 9. März 2017 
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Maßnahmen an den Fahrzeugen 

Seit 2006 (bzw. seit 2001 für Hochgeschwindigkeitszüge) gelten Geräuschgrenz-

werte, die bei der Beschaffung von Neufahrzeugen einzuhalten sind. 

Für die Fahrzeugflotte des Bestandes gilt, die Lärmbelastung durch Roll-, Antriebs- 

und Bremsgeräusche soweit wie möglich zu reduzieren. Möglichkeiten bilden hier 

Radschallabsorber oder Schallschürzen. 

Laut Umweltbundesamt sollen bis zum Jahr 2020 in Deutschland keine Güterwagen 

mit Graugussgutbremsen mehr im Einsatz sein. Dafür sollen per Gesetz bis zum 

Fahrplanwechsel 2020/2021 diese lauten Wagen verboten werden. Die lauten 

Bremssohlen sollen gegen Verbundstoffsohlen (K- oder LL-Sohlen) ausgetauscht 

werden, wodurch eine Lärmminderung von bis zu 10 dB(A) erzielt werden kann. 

Allgemein wurde auf Bundesebene seit Juni 2013 von der DB Netz AG ein lärmab-

hängiges Trassenpreissystem eingeführt. Sind in einem Güterzug nicht überwie-

gend lärmarme Güterwagen eingestellt, ist ein Aufschlag auf die regulären Trassen-

entgelte zu entrichten.  

Kommunen können bei der Deutschen Bahn AG und Privatbahnen in der Regel nur 

Einfluss in Verbindung mit dem Bundesland im Zuge der Bestellung von Fahrleis-

tung für den Regionalverkehr nehmen. Darin werden Qualitätsstandards eingefor-

dert (zum Beispiel Anforderungen von Lärmstandards an Fahrzeuge). 

Maßnahmen an den Fahrwegen 

Als Äquivalent zur Sanierung von Straßen ist im Schienenverkehr das Schienen-

schleifen zu nennen. Dadurch können Lärmminderungen von bis zu 4 dB(A) erzielt 

werden.  

Außerdem können die folgenden Mittel zur Lärmminderung an den Fahrwegen ein-

gesetzt werden: 
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- Schienenstegdämpfer (Minderung Schallabstrahlung der Schienen) 

- Schienenschmiereinrichtungen (Minderung von Quietschgeräuschen in engen 

Bögen) 

- Tiefrillenherzstücke bei Wichen (Reduktion der Impulse bei Überfahrt) 

- Brückenentdröhnung (Resonanzdämpfung mit Absorbern bei Stahlbrücken) 

 

Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg 

Ebenso wie im Straßenverkehr tragen Lärmschutzwände oder –wälle, Troglagen 

oder Tunnel oder Lärmschutzfenster zur Abschirmung des Verkehrslärms bei.  

 

Zusätzlich bewirkt eine höhere Absorption im Bereich zwischen den Schienen und 

der schützenswerten Bebauung, wie bei der Ausführung eines Rasen-, statt Schot-

tergleises, eine Verbesserung der Lärmsituation (Lärmminderungen von bis zu 2 

dB(A) sind möglich). 

 

Betriebliche Maßnahmen 

Als betrieblichen Maßnahmen können die Schulung des Fahrpersonals zu einer 

lärmarmen Fahrweise, Geschwindigkeitsreduzierungen (bspw. auf Brücken oder in-

nerstädtisch) oder die Reduzierung von Lautsprecherdurchsagen insbesondere in 

Rangier- und Abstellanlagen zur Lärmminderung beitragen.  

 

6.3.2 Bereits durchgeführte Maßnahmen in Schönefeld  

Laut Auskunft des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) wurden im Gemeindegebiet 

Schönefeld Lärmschutzwände in den folgenden Bereichen der Schienenstrecke er-

richtet: 

a)  im Bereich der Kreuzung mit der B 96a/ Waßmannsdorfer Chaussee (ca. 300 m 

Länge) und  

b)  nordöstlich von Waßmannsdorf (ca. 2,3 km Länge)  
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Diese Lärmschutzwände konnten vor Ort jedoch nicht festgestellt werden. Daher 

wird das EBA durch die Gemeinde Schönefeld aufgefordert hierzu erneut Stellung 

zu nehmen und die Umsetzung der Maßnahme entsprechend zu veranlassen. In 

diesem Zusammenhang wird das EBA erneut über die Lärmemissionen, die von ei-

nem Schienenstoß im Bereich der Signalbrücke südwestlich der Überführung über 

die Dorfstraße ausgehen, informiert. 

6.3.3 Geplante Maßnahmen in Schönefeld 

Im Zuge des Lärmaktionsplans ist die Sanierung eines 2,2 km langen Abschnitts 

des Berliner Außenrings im Gemeindegebiet Schönefeld vorgesehen16.  

Allgemein können zusätzlich durch die Gemeinde Schönefeld im Bereich der Bau-

leitplanung durch ausreichende Abstände zu den Schienenstrecken und Gebäu-

degrundrissgestaltungen mit der Anordnung von Schlafräumen auf der lärmabge-

wandten Seite Lärmbelastungen verringert bzw. vermieden werden. 

6.4 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Zuge der Lärmaktionsplanung des Schienenverkehrslärms wurden zwei Phasen 

der Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die Beteiligung erfolgte über Fragebö-

gen, die online ausgefüllt oder per E-Mail, per Fax oder Post an das Eisenbahn-

Bundesamt versandt werden konnten.  

In der ersten Phase (30.06.2017 bis 25.08.2017) ging es vor allem um die Beschrei-

bung der Lärmsituation. In Schönefeld gab es eine Beteiligung aus der Öffentlich-

keit. Dabei wurde eine gefühlte, mittlere Belastung durch Personen- und Güterver-

kehr vor allem abends und nachts benannt, wobei der Schienenverkehr nicht als 

vordringliches Lärmproblem angegeben wurde. 

16 Es handelt sich dabei um den Bereich etwa auf Höhe des Grundstücks der Waßmannsdorfer Chaussee Nr. 14 
bis zur östlichen Gemeindegrenze. Allerdings wird derzeit das Lärmsanierungsprogramm an Schienenwegen 
des Bundes aufgrund geänderter Berechnungsvorschriften (Wegfall Schienenbonus) und abgesenkter Auslö-
sewerte komplett überarbeitet. Projektträger ist dabei die Deutsche Bahn AG. Danach kann sich erneuter, er-
höhter oder erstmaliger Bedarf an Schienenabschnitten ergeben, sowie die Priorisierung der bereits vorhan-
denen sanierungsbedürftigen Abschnitte ändern. 
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Die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung fand vom 24.01.2018 bis 07.03.2018 

statt, wobei Rückmeldungen zum Prozessablauf der Lärmaktionsplanung und zu be-

reits vorhanden Lärmminderungsmaßnahmen abgefragt wurden. 

Die Ergebnisse der zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung dienen als Anregung für die 

zukünftige Lärmaktionsplanung. Die Informationen zum Thema und zum Ablauf der 

Lärmaktionsplanung sowie zum Ablauf und Aufbau des Beteiligungsverfahrens wur-

den größtenteils als nicht ausreichend empfunden. Ebenso konnten Informationen 

zur eigenen Lärmsituation vor Ort schlecht aus dem bestehenden Lärmaktionsplan 

des EBA abgeleitet werden.  

7 LUFTVERKEHR 

Im Gemeindegebiet Schönefeld befindet sich der Flughafen Berlin-Schönefeld bzw. 

der zukünftige Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Für die Lärmaktionsplanung 

zum Luftverkehr erstellte das MLUL einen Rahmenplan17, der als Grundlage für die 

Lärmaktionsplanung der Gemeinden dienen soll. 

7.1 Lärmkartierung 

Anl. 4.1 Sowohl die Flugbewegungen des derzeitigen Flughafens Berlin-Schönefeld als auch 

die prognostizierten Flugbewegungen des BER liegen oberhalb der festgelegten 

Grenze für die Kartierungspflicht von 50.000 Flugbewegungen/ Jahr. Für die Erstel-

lung des Rahmenplans wurde entschieden die zukünftige (vorhersehbare) Lärmsi-

tuation mit dem Flugbetrieb des BER zu betrachten. Aktuell ist die Inbetriebnahme 

für das Jahr 2020 geplant. Für das Prognosejahr 2023 werden rund 319.000 Flug-

bewegungen abgeschätzt. Die danach aufgestellten Lärmkarten für den Zeitbereich 

über 24 Stunden und für den Zeitbereich nachts (22 - 6 Uhr) sind unter Anlage 4.1 

dargestellt. 

17 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. Rahmenplan zur Lärmaktionsplanung im 
Umfeld des Flughafens Berlin Brandenburg (Teilaspekt Fluglärm). ACCON GmbH. 23.06.2018 
Link: http://www.mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Bericht_LAP_BER_Fluglaerm_Teil3.pdf 
Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden zwischen Planfeststellungsverfahren (Gesetz 
zum Schutz gegen Fluglärm) und Lärmaktionsplanung (VBUF) sowie unterschiedlich definierter Schutzzonen 
unterscheiden sich die Darstellungen und Grundlagen des Planfeststellungsbeschlusses des Flughafens Ber-
lin Brandenburg und des Rahmenplans des MLUL. 
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Als Konfliktgebiete wurden die folgenden Ortsteile in der Gemeinde Schönefeld er-

mittelt18: 

 

- Ortsteil Waßmannsdorf (26 betroffene Wohngebäude an Dorfstraße und am 

Grünen Weg) 

- Ortsteil Selchow (24 betroffene Wohngebäude an Selchower Straße und 

14 betroffene Gebäude an Glasower Straße und Rotberger Straße) 

- Ortsteil Siedlung Hubertus (9 betroffene Gebäude)  

- Ortsteil Waltersdorf (35 betroffene Gebäude an Berliner Straße und zwischen Li-

lienthal- und der Ringstraße) 

 

7.2 Berechnungsergebnisse 

Entsprechend den Auslösewerten der Lärmaktionsplanung ergeben sich bezogen 

auf die Fluglärmbelastungen die folgenden Betroffenheiten für das Gemeindegebiet 

Schönefeld18: 

- LDEN > 65 dB(A): 200 Betroffene 

- LNight > 55 dB(A): 200 Betroffene 

 

Anl. 4.2 Die weiteren Ergebnisse der Betroffenheiten in Schönefeld aufgrund des Fluglärms 

enthält Anlage 4.2. 

 

7.3 Maßnahmen 

§ 14 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) legt konkrete Schutz-

ziele für den Fluglärm fest. Dabei sind die folgenden Schutzzonen zu beachten.  

 

- Tag-Schutzzone 1: LAeq, Tag (energieäquivalenter Dauerschallpegel) = 65 dB(A)  

(keine Wohnbebauung zulässig) 

Tag-Schutzzone 2: LAeq, Tag = 60 dB(A) (keine Krankenhäuser, Altenheime, Erho-

lungsheime zulässig) 

- Nacht-Schutzzone: LAeq, Nacht = 55 dB(A)   

                                                
18 Vgl. Hinweis Fußnote 17 



Gemeinde Schönefeld 
 
Lärmaktionsplanung 3. Stufe  
  
 
 

 
 
 

brenner BERNARD ingenieure GmbH 

ein Unternehmen der BERNARD  Gruppe 37 

 
Projekt-Nr.: B1041  N:\Schönefeld\B1041_LAP-Schönefeld\doc\bericht schoenefeld\D1977_EB03.docx (14.03.2019) 

7.3.1 Bestehende Maßnahmen in Schönefeld 

Im Bestand wurden bereits die folgenden Lärmminderungsmaßnahmen umgesetzt:  

 

- Betriebsbeschränkungen  (bspw. Ausbildungs- /Übungsflügen, Schubumkehr/ 

Triebwerksprobeläufen) 

- freiwillige Schallschutzmaßnahmen (Wohnhäuser, Kindertagesstätten, Schlaf-

räume) 

 

7.3.2 geplante Maßnahmen in Schönefeld 

Laut Rahmenplan sind in Schönefeld die folgenden Maßnahmen geplant: 

 

- Nutzung und Anpassung der lärmabhängigen Start- und Landeentgelte  

(später Abend, früher Morgen, Nacht) 

- Schallschutzprogramm für etwa 1.200 Objekte 

 

7.3.3 Langfristig geplante Maßnahmen in Schönefeld 

Langfristig sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen gegen Fluglärm im Ge-

meindegebiet Schönefeld vorgesehen: 

 

- Aktualisierung Lärmkarten für reale Bedingungen nach einem Jahr Flugbetrieb 

- (Umsetzung) Schallschutzprogramm gemäß Planfeststellung19 

- Betrieb stationärer und/oder mobiler Fluglärm-Messanlagen 

- Anwendung von lämmindernden temporären Pistennutzungskonzepten (DROps) 

nachts 

- Anwendung eines neuen Bewertungsverfahrens (Belästigung, Schlafstörungen, 

koronaren Herzkrankheit) 

 
  

                                                
19  Aufgrund der dynamischen Gestaltung des Schallschutzprogramms des Ausbaus des Flughafens Berlin (An-

passung des Programms an tatsächliche Lärmverhältnisse) können sich im Bereich des passiven Lärmschut-
zes neue Schallschutzansprüche, aber auch geringere Lärmbetroffenheiten nach Inbetriebnahme herausstel-
len. 



Gemeinde Schönefeld 
 
Lärmaktionsplanung 3. Stufe  
  
 
 

 
 
 

brenner BERNARD ingenieure GmbH 

ein Unternehmen der BERNARD  Gruppe 38 

 
Projekt-Nr.: B1041  N:\Schönefeld\B1041_LAP-Schönefeld\doc\bericht schoenefeld\D1977_EB03.docx (14.03.2019) 

8 RUHIGE GEBIETE 

Im Zuge der Untersuchung des Fluglärms durch das MLUL wurde auch eine Ge-

samtlärmbetrachtung für das Prognosejahr 2023 unter Berücksichtigung des Flug-

hafen BER durchgeführt. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es derzeit keine 

gesicherte Bewertung mehrerer Geräuschquellenarten gibt und die Ermittlung me-

thodisch umstritten ist. 

 

Anl. 5 Unter Anlage 5 ist die Gesamtlärmbelastung für den Zeitbereich Tag (24 Stunden) 

der Gemeinde Schönefeld dargestellt. Ein Bereich, welcher der Definition von ruhi-

gen Gebieten, die unter Abschnitt 2.4 aufgeführt wurde (LDEN ≤ 50 dB(A)), entspre-

chen würde, findet sich lediglich im nordwestlichen Teil des Gemeindegebietes um 

den Ortsteil Großziethen.  

 

Für eine Festsetzung ruhiger Gebiete, die vor einer zunehmenden Verlärmung zu 

schützen sind, könnten somit eher innerstädtische Park- oder Kleingartenanlagen in 

Betracht kommen, um der Bevölkerung punktuell im gesamten Gemeindegebiet Er-

holungsräume zu schaffen bzw. zu erhalten, als die Festsetzung eines großräumi-

gen Flächengebietes. 

 

9 GEWERBELÄRM 

Gewerbe- und Industrielärm werden über die anlagenbezogenen Regelungen des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm) behandelt. Die gesetzlichen Anforderungen an diese 

Anlagen sind in Genehmigungsverfahren fixiert und unterliegen der Überwachung 

durch die zuständigen Behörden. In den §§ 47 a – f BImSchG sind keine weiterge-

henden Anforderungen enthalten. Daher ist eine Lärmaktionsplanung in der Regel 

nicht notwendig.20 Für die Überwachung und Einhaltung der Richtwerte nach TA 

Lärm ist die entsprechende Genehmigungsbehörde zuständig. 

 

                                                
20 LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Zweite Aktualisierung – in der Fassung vom 09.03.2017, S. 38 



Gemeinde Schönefeld 
 
Lärmaktionsplanung 3. Stufe  
  
 
 

 
 
 

brenner BERNARD ingenieure GmbH 

ein Unternehmen der BERNARD  Gruppe 39 

 
Projekt-Nr.: B1041  N:\Schönefeld\B1041_LAP-Schönefeld\doc\bericht schoenefeld\D1977_EB03.docx (14.03.2019) 

10 FINANZIERUNG 

Voraussetzung für die Realisierung der Lärmminderungsmaßnahmen ist die Finan-

zierung. Ein effektives, kostensparendes und zeitnahes Handeln wird ermöglicht, 

wenn die Problembereiche des Lärms, der Luftverunreinigung, der Verkehrssicher-

heit, der Straßenraumgestaltung und der Stadtgestaltung gemeinsam betrachtet 

werden und so die Notwendigkeit von Maßnahmenumsetzungen erhöht und Syner-

gieeffekte genutzt werden können. 

 

Bund  

Seit 1978 besteht das Lärmsanierungsprogramm des Bundes an bestehenden Bun-

desfernstraßen unter den folgenden Rahmenbedingungen: 

 

- Förderung passiver und aktiver Lärmschutzmaßnahmen 

- Voraussetzung Überschreitung der Lärmsanierungswerte nach VLärmSchR 97 

(Berechnung nach RLS-90 erforderlich) 

- freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltrechtlicher Regelungen 

- Zukunft Stadtgrün 

- Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur  

 

Land 

Die Förderung freiwilliger Lärmschutzmaßnahmen an Landesstraßen besteht im 

Land Brandenburg seit September 2008. Wichtig ist dabei, dass die vorhandenen 

Verkehrswege der Gemeinde in der Bauleitplanung berücksichtigt und neue Sied-

lungen dort vermieden werden. 

 

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 

Im Zuge der „Richtlinie zur Förderung von Investitionen für den Öffentlichen Perso-

nennahverkehr“ können durch das Land Brandenburg Zuwendungen gewährt wer-

den.  
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Radverkehrsförderung 

Am 07.11.2017 wurde die „Strategie der Landesregierung zur Förderung des Rad-

verkehrs im Land Brandenburg bis 2030 (Radverkehrsstrategie 2030)“ beschlossen. 

Darin sind Finanzierungsmöglichkeiten von Radverkehrsmaßnahmen aufgeführt. 

Beispielsweise ist die Förderung des  Radverkehrs Bestandteil des europäischen 

Strukturfonds für regionale Entwicklung (EFRE). 

 

11 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Schönefeld hat nach den Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

ihre Lärmaktionsplanung der 1. und 2. Stufe mit dem vorliegenden Bericht fortge-

führt.  

 

Hierfür wurden für den Straßenverkehrslärm anhand aktueller Verkehrsdaten Lärm-

karten erarbeitet sowie eine Betroffenheitsanalyse und Lärmschwerpunkte ermittelt. 

Basierend auf diesen Ergebnissen wurde ein Maßnahmenkonzept erstellt. Es wur-

den insgesamt 2 Lärmschwerpunkte im Ortsteil Schönefeld entlang der B 96a identi-

fiziert. 

 

Anhand der Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes und des Rahmen-

plans zur Lärmaktionsplanung im Umfeld des Flughafens Berlin Brandenburg des 

MLUL wurde die Lärmsituation aufgrund des Eisenbahn- und Luftverkehrs ebenfalls 

mit betrachtet.  

 

Die Bekämpfung des Verkehrslärms erfordert eine ständige Anstrengung seitens 

der Gemeinde sowie der zuständigen Baulastträger und Fachbehörden. Die Aufstel-

lung des Lärmaktionsplanes sollte nicht als Pflichtaufgabe, sondern als Chance zu 

einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen gesehen werden. Lärm-

aktionspläne sind aller 5 Jahre zu überprüfen und zu aktualisieren.  
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